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d) ein in der klinischen Begutachtung solcher Fälle erfah
rener Facharzt,

e) ein im Begutachtungswesen erfahrener Beauftragter des 
Bezirksgutachters.

(3) Die Entscheidung der Kommission soll innerhalb von 
6 Monaten nach Einleiten des Verfahrens schriftlich getrof
fen werden. Sie ist zu begründen und dem Ministerium für 
Gesundheitswesen, Staatliche Hygieneinspektion, zur Bestä
tigung hinsichtlich des sich aus der Entscheidung ergebenden 
Sachverhaltes einzureichen. Nach der Bestätigung ist die 
Entscheidung mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen 
und dem Geschädigten bzw. dem Erziehungsberechtigten 
durch den Leiter der zuständigen Kreis-Hygieneinspektion 
auszuhändigen oder zuzusenden.

(4) Gegen die Entscheidung der Kommission kann inner
halb 1 Monats nach Zugang beim Leiter der zuständigen Be
zirks-Hygieneinspektion Beschwerde eingelegt werden. Über 
die Beschwerde hat die Kommission innerhalb von 3 Mona
ten zu entscheiden.- Gibt die Kommission der Beschwerde 
statt, ist die Entscheidung innerhalb 1 Woche dem Ministe
rium für Gesundheitswesen, Staatliche Hygieneinspektion, zur 
Kenntnis zu geben. Gibt die Kommission der Beschwerde 
nicht statt, so hat sie diese mit ihrer Stellungnahme dem Mi
nisterium für Gesundheitswesen innerhalb 1 Woche zuzulei
ten. Eine bei der Staatlichen Hygieneinspektion des Ministe
riums für Gesundheitswesen zu bildende Kommission ent
scheidet binnen weiterer 3 Monate endgültig.

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischen
bescheid unter Angabe der Gründe sowie, des voraussichtli
chen Abschlußtermins zu geben.

(6) Die Entscheidung über die Beschwerde ist schriftlich zu 
treffen, zu begründen und dem Einreicher der Beschwerde 
auszuhändigen oder zuzusenden.

§16

(1) Nach Anerkennung des Gesundheitsschadens oder des 
Todesfalles als Folge der Schutzimpfung wird die Höhe des 
eingetretenen materiellen Schadens und der Entschädigung 
durch die Staatliche Versicherung der DDR festgestellt. Diese 
nimmt auch die Auszahlung der Entschädigung vor.

(2) Für Streitfälle über die Höhe der Entschädigung sind 
die Gerichte zuständig.

§17

(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche nach § 18 Abs. 1 des 
Gesetzes und nach dieser Durchführungsbestimmung beträgt 
2 Jahre. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem 
der Geschädigte bzw. die Erziehungsberechtigten oder die 
Hinterbliebenen Kenntnis vom Schaden und seiner Ursache 
erlangten.

(2) Die Verjährung ist gehemmt von der Antragstellung bis 
zur Entscheidung über den Antrag und solange Verhandlun
gen zwischen dem Geschädigten und der Staatlichen Versiche
rung der DDR geführt werden.

§18

Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. März 1983 in 
Kraft

Berlin, den 20. Januar 1983

Der Minister für Gesundheitswesen
OMR Prof. Dr. sc. mad. M e c k l i n g e r

Anordnung
über die Beratung von Eltern chronisch erkrankter 

oder geschädigter Kinder
vom 7. Januar 1983

Zur weiteren Erhöhung der Wirksamkeit der gesundheit
lichen und sozialen Betreuung chronisch kranker oder ge
schädigter Kinder wird im Einvernehmen mit den Leitern der 
zuständigen zentralen Staatsorgane und in Übereinstimmung 
mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für Eltern, alleinstehende Mütter und 
Väter und andere Erziehungsberechtigte chronisch kranker 
oder geschädigter Kinder (nachstehend Eltern genannt), die 
zur ordnungsgemäßen und fürsorglichen Betreuung ihrer Kin
der beraten werden oder darüber hinaus besonderer Kennt
nisse und Fertigkeiten bedürfen.

Grundsätze

' §2

(1) Die Eltern werden durch die territorial zuständigen Ein
richtungen des Gesundheits- und Sozialwesens in medizini
schen und sozialen-Fragen beraten, um an den erforderlichen 
Betreuungsmaßnahmen aktiv mitwirken zu^können.

(2) In dazu bestimmten Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens werden den Eltern notwendige Kenntnisse ver
mittelt, damit sie im Rahmen der medizinischen Betreuung 
spezielle Aufgaben wahmehmen können, die über die all
gemeine Pflege hinausgehen. t

§3

Die Vermittlung von Kenntnissen an die Eltern wird ins
besondere durchgeführt bei:

1. Diabetes mellitus 
Coeliakie 
Mukoviszidose 
Niereninsuffizienz 
Hämophilie 
Phenylketonurie
Spastischen und schlaffen Lähmungen;

2. Psychisch geschädigten förderungsfähigen Kindern.

§4

(1) Für die Vermittlung von Kenntnissen sind die Leiter 
der dazu bestimmten Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens verantwortlich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß

— der Eltemteil einbezogen wird, dem überwiegend die 
Pflege, Betreuung und Förderung des Kindes obliegt,

— die Betreuung des Kindes zu sichern ist, wenn es mit den 
Eltern an den Veranstaltungen zur Vermittlung der Kennt
nisse teilnimmt,'

— das zu betreuende Kind und der Elternteil physisch und 
psychisch so wenig wie möglich belastet werden,

— die materiellen Belastungen der Familie so gering wie 
möglich gehalten werden.


